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Im Namen des Deutschen Volkes 

2 

IN der StrajSoche gegen den Soldaten W H , 
geboren am 20. Harz 1901 in Fürstenberg o.d.Oder, 8. Zt. in Haft, 
wegen Rossenschonde 

ı 

hat das Reícfisgericht, 2. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 21. nur 1942, ander teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatsprästdent Vogt 

. 

und die Reichsgerichtsräte Dr. Hbjymann, Stumpf, 
Dr. Rittweger, .Dr. Wernecke, 

als Beamter der staatsanwaltschaft: 
der Reíchsanwalt Dr. Nagel, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle* 
der Sekretär Günzel, 

nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts in 
B e r 1 t n vom 17. Januar 1942 wird auf Kosten des Beschwerde: 
jüNrers verworfen. 

von rechts 

Gründe 

wegen 

D i e  Rügen d e r  Ver l  etzung förmig wichen Rechtes sind unbegründet. 
Das Vorbringen, der Angeklagte se i  in seiner Ver te id igung 

i n  einem filr d i e  Entscheidung wesentl chen Punkte unzulässig be= 
schränkt worden, da er se ine  Ve r t e i d i gung  nicht habe ausreichend 
vorbere i ten  können, geht fehl. Der Angeklagte hätte gegebenenfalls 

in 



Il-I 2 .la 

in der Hauptverhandlung einen Ver tagungsantrag stellen können. 
Er hat aber sogar auf .Einhaltung der Ladungsfrist verzichtet. 

Die Ladung der im Schriftsatz vom 22. November 1941 benannten 
Zeugen zur Hauptverhandlung ist abgelehnt worden. Wenn der Ange= 
klagte auf die Vernehmung dieser Zeugen Gewicht legte, so hatte er 
in der Hauptverhandlung einen entsprechenden Beweisantrag zu 
stellen. Das ist ausweíslích der Siteungsniederschrift nicht ge: 
schehen. 

Die Strafkammer hat die Glaubwürdigkeit der Arbeiterin 
geprüft und bejaht. Sie hat ihre Überzeugung unter anderem damit 
begründet, daß die Zeugin sich in ihren Aussagen im VOrverfahren 
wie in der Hauptverhandlung gleichgeblieben sei und sie auch beeil 
dtgt habe. Daraus ist nicht, wie die ReviSion meint, zu entnehmen, 
daß die Strafkammer übersehen habe, daß einige Abweichungen in den 
einzelnen Aussagen der im VOruerfahren bestehen. Die Straf= 
Kammer hat offensichtlich nur sagen wollen, daß die das Je= 
feige, was sie in der Hauptverhandlung ausgesagt und beschweren hat, 
auch schon im Vorverfahren angegeben hat. Das aber trifft zu. Es 
besteht auch kein Anhalt dafür, daß sich die Strafkammer hinsiCht= 
lieh der Glaubwürdigkeit aus RechtsirrtUm über den Umfang ihrer 
Aufklärungspfl icht geirr t hätte ( § 244 Abs. 2 .s:po). IM übrigen 
unterlag die Entscheidung über die Glaubwürdigkeit der pf¶ichtge= 
maßen Würdigung der Strafkammer. Insoweit ist der Angrijy der Re= 
utston unzulässig r §§ 261, 357 steo). 

Da die Verurteilung auch sachlichrechtlich keinen Bedenken un= 
t erliegt, war die Revision zu verwerfen. 
geh. Vogt Hoffmann S t umpj 

in tttweger Hernecke I 
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